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BV München baut zirkulär – Förderung für kreislaufgerechtes Bauen 

 

 

Sehr geehrte , 

 

danke für die Übersendung des Beschlussentwurfs "München baut zirkulär" sowie der Anlage 1 

- Förderrichtlinien. Wir begrüßen es, dass es für das wichtige Thema des kreislauffähigen 

Bauens eine Pilotförderung geben soll.  

 

Wie im Beschlussentwurf beschrieben, hat die Münchner Wohnen bereits Projekte im 

zirkulären Bauen umgesetzt, unter anderem Neubauprojekte in Neufreimann mit dem Einsatz 

von Recyclingbeton sowie der erfolgreichen Vermittlung von Baumaterialien aus 

Abbruchgebäuden zur Wiederverwendung bei Baumaßnahmen von Dritten. Diese Projekte 

wurden dank des großen persönlichen Einsatzes von Mitarbeitenden ermöglicht und haben 

bisher keinen wirtschaftlichen Vorteil für die Münchner Wohnen erbracht. Die im 

Beschlussentwurf beschriebenen langfristigen Kosteneinsparungen durch z.B. Materialverkauf 

oder eine zirkuläre Bauweise an sich können wir bisher aus eigener Erfahrung noch nicht 

bestätigen.  

Um eine Verstetigung solcher ökologisch sehr sinnvollen Maßnahmen im Rahmen eines nun 

durch die LHM für die MW vorgesehenen Pilotprojekts zu erreichen, muss im aktuellen Kontext 

beschränkter finanzieller Ressourcen bei den Bauprojekten der Münchner Wohnen eine 

auskömmliche Förderung bzw. Finanzierung gegeben sein. Die aus den Maßnahmen zum 

kreislauffähigen Bauen entstehenden Mehrkosten (z.B. Beratungsleistungen, 

Planungsleistungen und Leistungen für Abbruch/Ausbau bzw. zur baulichen Wiedereinsetzung) 

müssen durch die Förderung kompensiert werden, um die Wirtschaftlichkeit der Projekte nicht 

weiter zu belasten und nicht im Widerspruch zu dem IFAK Beschluss zur Baukostensenkung 

zu stehen. 

 

Durch die Beschäftigung mit unseren Projekten zur Zirkularität haben wir Erfahrungen 

hinsichtlich des zeitlichen und finanziellen Aufwands sammeln können. Erste Projekte vor allem 

bei der Wiederverwendung von Abbruchmaterialien zeigten, dass ein schneller Wiedereinbau 

oft kleinteilig erfolgte. Da es sich bei den Antragsberechtigten Projekten für die Pilotförderung 
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im Bereich der Sanierungen nur um investive Projekte handelt, wird hier der mögliche 

Projektkreis unter Umständen eingeschränkt. Da der Förderzeitraum auch nur auf ein Jahr 

beschränkt ist, erscheint uns die insgesamt angestrebte Anzahl von 10 Pilotprojekten innerhalb 

eines Jahres nach Inkrafttreten der Förderung sehr ambitioniert. Inwiefern die Münchner 

Wohnen hier das erwähnte eine Pilotprojekt umsetzen kann, muss erst noch geprüft werden, 

wenn die finale Zeitschiene der Pilotförderung nach Stadtratsbeschluss klar ist und die 

Wirtschaftsplanung der Münchner Wohnen durch den Aufsichtsrat bestätigt wurde.     

 

Bezüglich der übersendeten Förderrichtlinie (Anlage 1) selbst haben wir folgende 

Anmerkungen: 

 
▪ Zeitlicher Kontext der Förderung:  

o Seite 6: "Die beantragte Maßnahme muss innerhalb von 2 Jahren ab dem 
Zeitpunkt der Mittelreservierung fertiggestellt sein." Diese Frist ist bei komplexen 
Bauvorhaben ggf. zu knapp, wenn das Prinzip der 'Antragstellung vor 
Auftragsvergabe' (siehe unten) gilt. Die Möglichkeit zur Fristverlängerung ist 
zwar hilfreich, aus Effizienzgründen wäre aber von vorneherein ein längerer 
Zeitraum (z.B. 3 Jahre), sinnvoll. 
 

▪ Zeitpunkt der Antragstellung: 
o Seite 4: "Die Förderung kann nur mit Vorlage eines Konzepts und vor der 

Beauftragung der Ausführung für die zu fördernde(n) Maßnahme(n) beantragt 
werden." Für die Konzepterstellung kann projektabhängig die Beauftragung von 
Planungsleistungen notwendig sein. Dies darf nicht im Widerspruch zur Aussage 
auf S. 9 stehen: "Für die Antragstellung gilt zwingend das Prinzip „Förderantrag 
vor Auftrag“." Wir regen eine deutlichere Formulierung an, dass die 
Beauftragung von Planungsleistungen bereits vor Antragstellung möglich ist, 
ohne förderschädlich zu sein.  

o Weiterhin kann es bei manchen förderfähigen Maßnahmen, vor allem bei der 
Wiederverwendung von Baustoffen, neben der vorzeitigen Beauftragung von 
Planungsleistungen auch notwendig sein, Baufirmen zu beauftragen, die z.B. die 
wiederzuverwendenden Materialien vorab an einem anderen Bauvorhaben 
ausbauen müssen. Auch hier sollte eine vorzeitige Beauftragung möglich sein 
ohne Förderschädlichkeit.  

 
▪ Abgrenzung zur FKG Förderung: 

o Seite 4: "Kreislauffähige Gebäudeplanung" als förderfähige Maßnahme: wo liegt 
hier die Abgrenzung zur FKG Förderung (Bonus) „Planungsleistungen zum 
kreislauffähigen Bauen“? Gem. Beschreibung sollen im FKG Bonus mit 
"integralen" Planungsleistungen Ziele der Nachhaltigkeit und der 
Kreislaufwirtschaft bei der Planung von Baumaßnahmen unterstützt werden. 
Können beide Förderungen parallel beantragt werden? 
 

▪ Prüfkriterien, Bewertung, Fördersumme und Verfahrensablauf: 
o Seite 5: " Wenn das Projekt in einem der Prüfkriterien eine nicht ausreichende 

Bewertung erhält, sind die Förderanforderungen nicht erfüllt." Sind hier 
weitergehende Informationen möglich, wann ein Projekt eine ausreichende 
Bewertung (z.B. Mindestpunktzahl) erhält? Da anfallende Mehrkosten eine 
Umsetzung der Pilotprojekte ggf. gefährden kann, ist eine Transparenz der 
Prüfkriterien wünschenswert, da sie die Planungssicherheit für Antragstellende 
erhöht.  

o Gleiches gilt für die Einteilung in Förderklassen I-III, für die es eine verlässliche 
Aussage geben sollte, wann welche Förderklasse dann auch mit welcher 
Förderhöhe erreichbar ist.         
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o Bei der Fördersumme wäre eine Klarstellung, ob es sich um einen Zuschuss 
handelt, bereits in diesem frühen Kapitel hilfreich.                  

o "Der Förderantrag wird inkl. Konzept per E-Mail an 
pilotprojekt.rku@muenchen.de eingereicht." Hier bitten wir um Klarstellung, ob 
die Beantragung formlos oder über ein standardisiertes Antragsformular erfolgen 
soll. Ebenso ist eine Angabe sinnvoll, in welcher Form der Abschlussbericht zum 
Projekt eingereicht werden muss und welche Detailschärfe hier erforderlich ist.   

o Seite 6: "Innovationsgrad: Gefördert werden zirkuläre Maßnahmen, die noch 
nicht im Markt etabliert sind, ff."  Wir weisen darauf hin, dass unsere baulichen 
Maßnahmen grundsätzlich mindestens den „Allgemein anerkannten Regeln der 
Technik“ entsprechen müssen, um auch bauliche Mieterinteressen in einem 
rechtlich gesicherten Rahmen sicherstellen zu können. Eine mögliche 
Reduzierung dieses Baustandards würde dem entgegenstehen. Ein Pilotprojekt 
müsste in einem noch zu klärenden besonderen planerischen und 
baurechtlichen Projektumfeld umgesetzt werden. Der Nachweis, dass 
Maßnahmen noch nicht am Markt etabliert sind, ist zudem grundsätzlich schwer 
zu erbringen. Da laut Aussage auf S. 5 die Förderanforderungen bereits nicht 
erfüllt sind, wenn ein Kriterium keine ausreichende Bewertung erhält, könnte 
dieses Prüfkriterium eine sehr hohe Hürde bedeuten und die Anzahl der 
Pilotprojekte einschränken.   

 

Bezüglich unserer Anmerkungen stehen wir gerne für einen Fachaustausch zur Verfügung. Wir 

bitten um Rückmeldung bei Klärungsbedarf. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Münchner Wohnen GmbH 

 

 

 

  

Geschäftsführer Mitglied der Geschäftsleitung 

 Leitung Konzernstabsstelle Portfoliomanagement 
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